
Bankverbindung:
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
IBAN: DE93 2305 2750 0086 0070 69
BIC: NOLADE21RZB

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
08:00 bis 14:00 Uhr
oder nach Vereinbarung 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Lauenburg/Elbe
Friedhofsverwaltung
Lütauer Chaussee 2
21481 Lauenburg a.d. Elbe

Telefon: 04153 3030
Telefax: 04153  59 86 52
friedhofsverwaltung@kirche-lauenburg.de
www.friedhof-lauenburg.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lauenburg/Elbe
Friedhofsverwaltung – Lütauer Chaussee 2 – 21481 Lauenburg a.d. Elbe

Grablage:                                         Sachbearbeiter: Datum: 

Geschäftsführung durch den
Kirchengemeinderat
Steuernummer: 2229441373
Finanzamt Lübeck

Parkmöglichkeiten:
Lütauer Chaussee,
Friedhofsverwaltung,
Parkplatz Schüsselteich

ERKLÄRUNG
Ich habe die gesonderten Gestaltungsrichtlinien 
für das Grabfeld „Heidegarten“ vorgelegt
bekommen und zur Kenntnis genommen.

Name:  _________________________________

Auswahl einer Grabstätte auf dem Friedhof Lauenburg

Grabfeld: Heidegarten N2R / Reihe:_______ / Grabstelle: ________ (bis _________)

Für die folgende Beerdigung/Beisetzung:

Name des Verstorbenen: _______________________________________________

Datum der Trauerfeier/Beisetzung: ______________________ Uhrzeit ___________

Lauenburg/Elbe, den  _____________________  Unterschrift Mitarbeiter: 

Unterschrift:  _____________________________  ___________________

  HEIDEGARTEN
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Auszug der Satzung 
für die Friedhöfe Lauenburg und Schnakenbek
§ 26 bis 33 (Gestaltung)

§ 26 – Allgemeine Gestaltungsvorschriften für die Errichtung von Grabmalen

(1) Für Grabmale sollen nur Naturstein, Holz, geschmiedetes oder gegossenes Metall 
verwendet werden.

(2) Die Mindeststärke aller Grabmale beträgt 12 cm, bei stehenden Grabmalen über  
100 cm Höhe 15 cm. Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforderungen (z.B. 
besondere Verdübelung) verlangen, wenn dies aus Gründen der Standsicherheit des 
Grabmals erforderlich ist.

(3) Die Breite des Grabmals darf die Hälfte der Grabstättenbreite nicht überschreiten.

(4) Das Grabmal muss in seiner Bearbeitung, Form und Farbe so gestaltet sein, dass es 
sich harmonisch in das angestrebte Gesamtbild einfügt.

(5) Nach Maßgabe des Gestaltungsplans sind stehende oder liegende Grabmale zuläs-
sig, jedoch nur ein stehendes Grabmal je Grabstätte. Zu einem stehenden Grabmal kann 
je Grabbreite zusätzlich ein liegendes gesetzt werden. Es soll dem vorhandenen in 
Material, Farbe, Schrift und Bearbeitung entsprechen. 
Ausgenommen sind Erbbegräbnisse nach § 21 in Schnakenbek.

(6) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind die Ansichtsflächen bei stehenden Grabma-
len bis zu folgenden Größen zulässig:
 a) auf Reihengrabstätten 0,30-0,40 qm (in Stelenform)
 b) auf einstelligen Wahlgrabstätten bei einer äußersten Breite von 50 cm 0,40-0,60 qm
 c) auf mehrstelligen Wahlgrabstätten 0,50-0,90 qm
 d) auf Wahlgrabstätten ab 3 m Breite und in besonderer Lage zu den von der 
 Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen.
 e) auf Rasenreihengrabstätten bis zu 0,16 qm nur liegende Grabmale (Namensplatte)

(7) Auf Urnengrabstätten sind die Ansichtsflächen bis zu folgenden Größen zulässig:
 a) auf Urnenreihengrabstätten nur liegende Grabmale bis 0,30 qm
 b) auf Urnenwahlgrabstätten 0,30-0,45 qm
 c) auf Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage zu den von der Friedhofsverwaltung 
 nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen.
 d) auf Urnenrasenreihenplätzen bis zu 0,16 qm nur liegende Grabmale (Namensplatte)

(8) In dem Gestaltungsplan können im Rahmen der Absätze 5 und 6 Höchst- und Min-
destabmessungen in Breite und Höhe vorgeschrieben werden.

(9) Soweit es im Rahmen der Gesamtgestaltung vertretbar ist, können Ausnahmen von 
diesen Vorschriften, insbesondere für Grabmale von besonderer künstlerischer oder 
handwerklicher Ausführung zugelassen werden.

(10) Für Grabmale in besonderer Lage kann der Kirchenvorstand zusätzliche Anforderun-
gen an Material, Entwurf und Ausführung stellen.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§27 – Allgemeines
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die 
jeweiligen Nutzungsberechtigten verpflichtet. Sie können entweder die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder die Friedhofsverwaltung oder zugelassene Friedhofsgärtner 
damit beauftragen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf des Nutzungsrechts.

(2) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder die Bestattung 
behindernde Hecken, Bäume und Gehölze zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte 
Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgese-
henen Plätzen abzulegen.

(3) Die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

(4) Ist bei einer Bestattung die Nutzungszeit zu verlängern und sind Nutzungsberechtigte 
nicht vorhanden oder Angehörige zur Übernahme des Nutzungsrechts nicht bereit, so 
kann die Friedhofsverwaltung die Erstattung der Kosten für die Anlegung und Unterhal-
tung einer Rasengrabanlage bis zum Ablauf der Nutzungszeit von demjenigen verlangen, 
der die Bestattung veranlasst hat oder dessen Erbe. Die Kostenerstattung nach Satz 1 
entfällt, soweit die Grabpflege durch einen Dritten sichergestellt ist.

– Grabpflege, Grabschmuck
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von 
chemischen Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen ist nicht 
gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Krän-
zen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen so-
wie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet wer-
den. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von 
Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 29 – Vernachlässigung
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig angelegt oder gepflegt, so sind die Ver-
antwortlichen zur Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich 
aufzufordern. Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, genügt ein 
auf drei Monate befristeter Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt, können Reihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung kostenpflichtig abgeräumt, 
eingeebnet und begrünt werden. Bei Wahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung statt-
dessen die Grabstätten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen.

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Auf-
forderung nicht befolgt oder sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne wei-
teres zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. Die Fried-
hofsverwaltung ist nicht zu einer Aufbewahrung des abgeräumten Materials verpflichtet.

§ 30 – Umwelt- und Naturschutz
Den Erfordernissen des Umwelt- und Naturschutzes ist auf dem Friedhof Rechnung zu 
tragen.

VII. Grabmale und bauliche Anlagen
§ 31 – Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie ist vor Anfertigung oder Veränderung des Grab-
mals zu beantragen. Der Antrag ist durch den Nutzungsberechtigten oder seinen Bevoll-
mächtigten zu stellen.

(2) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen:
 a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab  
 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung.
 b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter  
 Angabe der Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.

(3) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen, Ein-
friedigungen (Steineinfassungen), Bänke und provisorischer Tafeln bedarf ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten 
entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

§ 32 – Prüfung durch die Friedhofsverwaltung
(1) Der Friedhofsverwaltung ist bei der Anlieferung und vor der Errichtung des Grabmales 
der genehmigte Antrag zur Prüfung vorzuweisen.

(2) Entspricht die Ausführung des Grabmals nicht dem genehmigten Antrag und ist sie 
nicht genehmigungsfähig, kann die Friedhofsverwaltung die Errichtung des Grabmals ver-
weigern oder der bzw. dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur Abände-
rung oder Beseitigung des Grabmals setzen. Bei bereits errichteten Grabmalen kann der 
Kirchenvorstand nach ergebnislosem Ablauf der Frist die Abänderung oder Beseitigung 
des Grabmals auf Kosten der bzw. des Nutzungsberechtigten veranlassen.

§ 33 – Fundamentierung und Befestigung
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken kön-
nen. Als allgemein anerkannte Regeln des Handwerks gelten die Richtlinien des Bun-
desinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks 
für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden 
Fassung.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.


